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455. Kundmachung: Wiederverlautbarung des Schülerbeihilfengesetzes

4 5 5 . Kundmachung des Bundeskanzlers und
des Bundesministers für Unterricht und Kunst
vom 19. Juli 1983, mit der das Schülerbeihil-

fengesetz wiederverlautbart wird

Artikel I

Auf Grund des Art. 49 a B-VG wird in der
Anlage das Schülerbeihilfengesetz, BGBl.
Nr. 253/1971, wiederverlautbart.

Artikel II

Bei der Wiederverlautbarung werden die Ände-
rungen und Ergänzungen berücksichtigt, die sich
aus folgenden Rechtsvorschriften ergeben:

1. Bundesgesetz vom 9. Juli 1972, BGBl.
Nr. 285, mit dem das Schülerbeihilfengesetz
geändert wird;

2. Bundesgesetz vom 7. März 1974, BGBl.
Nr. 183, mit dem das Schülerbeihilfengesetz
geändert wird;

3. Bundesgesetz vom 27. April 1977, BGBl.
Nr. 230, mit dem das Schülerbeihilfengesetz
geändert wird;

4. Bundesgesetz vom 9. Oktober 1979, BGBl.
Nr. 426, mit dem das Schülerbeihilfengesetz
geändert wird;

5. Bundesgesetz vom 19. Feber 1982, BGBl.
Nr. 115, mit dem das Schülerbeihilfengesetz
geändert wird.

Artikel III

Folgende gegenstandslos gewordene Bestimmun-
gen werden als nicht mehr geltend festgestellt:

1. § 21 Abs. 1 des Schülerbeihilfengesetzes;
2. Art. II des Bundesgesetzes vom 9. Juli 1972,

BGBl. Nr. 285, mit dem das Schülerbeihilfen-
gesetz geändert wird;

3. Art. II des Bundesgesetzes vom 7. März 1974,
BGBl. Nr. 183, mit dem das Schülerbeihilfen-
gesetz geändert wird.

Artikel IV

Im Art. I des Schülerbeihilfengesetzes wird die
Bezugnahme auf „§ 42 des Übergangsgesetzes vom
1. Oktober 1920 in der Fassung des BGBl.
Nr. 368/1925" durch die Bezugnahme auf
„Art. 14 a des Bundes-Verfassungsgesetzes in der
Fassung von 1929" richtiggestellt.

Artikel V

Im Schülerbeihilfengesetz werden folgende
sprachliche Unstimmigkeiten u. dgl. richtiggestellt:

(1) Im Art. I wird der Ausdruck „etwas anders
vorsieht" durch den Ausdruck „etwas anderes vor-
sieht" ersetzt.

(2) Im § 9 Abs. 2 Z 3 wird der Ausdruck „der
Schüler eine sonstige der unter § 1 fallende Schule
besucht" durch „der Schüler eine sonstige unter § 1
fallende Schule besucht" ersetzt.

(3) Im § 9 Abs. 4 erster Satz wird der Ausdruck
„im Sinn" durch „im Sinne" ersetzt.

(4) Im § 9 Abs. 9 -Z 1 wird nach dem Wort „lei-
stet" ein Beistrich gesetzt.

(5) Im § 18 Abs. 3 wird der Ausdruck „v. H."
durch „vH" ersetzt.

(6) Im § 18 Abs. 5 wird das Wort „solang" durch
„solange" ersetzt.

Artikel VI

Im Art. II des Schülerbeihilfengesetzes werden
Paragraphen- und sonstige Gliederungsbezeich-
nungen wie folgt geändert und Bezugnahmen dar-
auf innerhalb des Textes entsprechend richtigge-
stellt:
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Artikel VII

Das Schülerbeihilfengesetz wird mit dem Titel
„Bundesgesetz über die Gewährung von Schulbei-
hilfen und Heimbeihilfen (Schülerbeihilfengesetz
1983)" wiederverlautbart.

Sinowatz Zilk

Anlage

Bundesgesetz über die Gewährung von Schul-
beihilfen und Heimbeihilfen (Schülerbeihilfen-

gesetz 1983)

ARTIKEL I

(Verfassungsbestimmung)

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften,
wie sie in diesem Bundesgesetz enthalten sind,
sowie die Vollziehung dieser Vorschriften sind
auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich
derer Art. 14 a des Bundes-Verfassungsgesetzes in
der Fassung von 1929 etwas anderes vorsieht.

ARTIKEL II

Anspruchsberechtigte und Arten der Beihilfen

§ 1. (1) Österreichische Staatsbürger, die nach
erfolgreichem Abschluß der 8. Schulstufe in der
9. Schulstufe einen Polytechnischen Lehrgang, eine
mittlere Schule oder eine höhere Schule als ordent-
liche Schüler besuchen, haben nach Maßgabe die-
ses Bundesgesetzes Anspruch auf Heimbeihilfen.
(BGBl. Nr. 115/1982, Art. I Z 1)

(2) Österreichische Staatsbürger, die eine mitt-
lere oder höhere Schule ab der 10. Schulstufe oder
eine Schule für Berufstätige als ordentliche Schüler
oder eine Schule für den medizinisch-technischen
Fachdienst oder eine Bundeshebammenlehranstalt
besuchen, haben nach Maßgabe dieses Bundesge-
setzes Anspruch auf Schulbeihilfen und Heimbei-
hilfen. (BGBl. Nr. 183/1974, Art. I Z 1 lit. a)

(3) Die Gewährung von Beihilfen berührt den
Anspruch auf Unterhalt weder dem Grunde noch
der Höhe nach. (BGBl. Nr. 285/1972, Art. I Z 1)

(4) Als Polytechnische Lehrgänge, mittlere Schu-
len und höhere Schulen im Sinne dieses Bundesge-
setzes gelten die entsprechenden öffentlichen oder
mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schu-
len einer im Schulorganisationsgesetz, BGBl.
Nr. 242/1962, in der geltenden Fassung oder im
Land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetz,
BGBl. Nr. 175/1966, in der geltenden Fassung
geregelten Schulart einschließlich der Sonderfor-
men der höheren Schulen sowie die Forstfachschu-
len im Sinne des Forstgesetzes 1975, BGBl.
Nr. 440/1975. Ferner gelten als Schulen im Sinne
dieses Bundesgesetzes die öffentlichen oder mit
dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Sonderfor-
men der mittleren Schulen im Sinne des Schulor-
ganisationsgesetzes, die öffentlichen oder mit dem
Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten land- und forst-
wirtschaftlichen Fachschulen im Sinne des Art. 14 a
Abs. 2 lit. c des Bundes-Verfassungsgesetzes in der
Fassung von 1929 und des Bundesgesetzes betref-
fend die Grundsätze für land- und forstwirtschaftli-
che Fachschulen, BGBl. Nr. 320/1975, die öffentli-
chen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestat-
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teten Schulen im Sinne des Bundesgesetzes über
Schulen zur Ausbildung von Leibeserziehern und
Sportlehrern, BGBl. Nr. 140/1974, sowie die den
mittleren und höheren Schulen vergleichbaren mit
dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Privatschu-
len mit Organisationsstatut (§14 Abs. 2 des Privat-
schulgesetzes, BGBl. Nr. 244/1962), jeweils unter
der Voraussetzung, daß sie entweder in einem
Unterrichtsjahr mindestens acht Monate mit min-
destens 30 Wochenstunden oder in mehreren
Unterrichtsjahren insgesamt mindestens 1 200
Unterrichtsstunden, hievon in jedem vollen Unter-
richtsjahr jedoch mindestens 500 Unterrichtsstun-
den, in den Pflichtgegenständen umfassen. Zu den
Schulen im Sinne dieses Bundesgesetzes zählen
auch die öffentlichen und mit dem Öffentlichkeits-
recht ausgestatteten Vorbereitungslehrgänge der
Akademien für Sozialarbeit. (BGBl. Nr. 230/1977,
Art. I Z l)

(5) Wenn für eine Privatschule
1. erstmals um das Öffentlichkeitsrecht ange-

sucht wurde oder
2. im vorangegangenen Schuljahr das Öffent-

lichkeitsrecht verliehen und nicht gemäß § 16
Abs. 1 des Privatschulgesetzes entzogen wor-
den ist sowie für das laufende Schuljahr um
die Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes
angesucht wurde,

ist sie bei der Anwendung dieses Bundesgesetzes so
zu behandeln, als ob das Öffentlichkeitsrecht
bereits verliehen wäre.

(6) Schüler, die nur wegen mangelnder Kenntnis
der Unterrichtssprache (§ 3 Abs. 1 lit. b des Schul-
unterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 139/1974, oder
gleichartige Bestimmung) oder wegen Zulassung
zur Ablegung einer Einstufungsprüfung (§ 3 Abs. 6
des Schulunterrichtsgesetzes oder gleichartige
Bestimmung) oder wegen der Zulassung zur Able-
gung einer Aufnahmsprüfung (§ 29 Abs. 5 des
Schulunterrichtsgesetzes oder gleichartige Bestim-
mung) als außerordentliche Schüler aufgenommen
wurden, sind ordentlichen Schülern gleichgestellt.
(BGBl. Nr. 115/1982, Art. I Z 2)

Voraussetzungen

§ 2. (1) Voraussetzung für die Gewährung von
Schülerbeihilfen ist außer den in § 1 genannten
Bedingungen, daß der Schüler

1. bedürftig ist,
2. zumindest einen günstigen Schulerfolg nach-

weist und
3. die gleiche Schulstufe noch nicht besucht hat.

(2) Der günstige Schulerfolg ist nicht nachzuwei-
sen, wenn der Schüler eine Schulstufe freiwillig,
wegen Nichtablegung einer Nachtragsprüfung
oder wegen Nichtbestehens einer Nachtragsprü-
fung wiederholt oder der günstige Schulerfolg
nicht erreicht wurde, weil die für die Gewährung
einer Nachtragsprüfung vorgesehenen Gründe vor-
lagen. Im letzteren Falle hat die zur Entscheidung

in erster Instanz zuständige Behörde ein Gutachten
der Lehrerkonferenz einzuholen.

(3) Die freiwillige Wiederholung einer Schul-
stufe (§ 27 Abs. 2 des Schulunterrichtsgesetzes oder
gleichartige Bestimmung) und die Wiederholung
einer Schulstufe wegen Nichtantritts zu einer vor-
gesehenen Nachtragsprüfung (§ 20 Abs. 3 des
Schulunterrichtsgesetzes oder gleichartige Bestim-
mung) oder wegen Nichtbestehens einer
Nachtragsprüfung steht der Gewährung von Schü-
lerbeihilfen nicht entgegen. (BGBl. Nr. 115/1982,
Art. I Z 3)

(4) Der Besuch der 5. Klasse einer allgemeinbil-
denden höheren Schule oder der 1. Klasse einer
mittleren Schule oder des 1. Jahrganges einer
berufsbildenden höheren Schule nach erfolgrei-
chem Besuch einer Übergangsstufe oder des Poly-
technischen Lehrganges gilt nicht als Wiederholung
der 9. Schulstufe.

Beurteilung der Bedürftigkeit

§ 3. (1) Für die Beurteilung der Bedürftigkeit
sind Einkommen, Vermögen und Familienstand im
Sinne dieses Bundesgesetzes maßgebend. Für die
Nachweise im Sinne der Abs. 2 und 3 und den
Familienstand ist der Zeitpunkt der Antragstellung
maßgebend. (BGBl. Nr. 115/1982, Art. I Z 4)

(2) Das Einkommen im Sinne dieses Bundesge-
setzes ist bei Personen,

1. die zur Einkommensteuer veranlagt werden,
durch die Vorlage des Einkommensteuerbe-
scheides über das zuletzt veranlagte Kalen-
derjahr;

2. die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
beziehen, durch die Vorlage der Lohnbestäti-
gung(en) über das letztvergangene Kalender-
jahr;

3. deren Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft nach Durchschnittssätzen gemäß § 17
des Einkommensteuergesetzes 1972, BGBl.
Nr. 440, in der geltenden Fassung ermittelt
werden, durch Vorlage des zuletzt ergange-
nen Einheitswertbescheides;

4. die steuerfreie Bezüge gemäß § 5 Z 1 bezie-
hen, durch eine Bestätigung der in Betracht
kommenden bezugsliquidierenden Stelle(n)
nachzuweisen. Über Sonderausgaben, allfäl-
lige weitere steuerfreie Einkünfte sowie
Beträge gemäß § 5 Z 2 sowie ausländische
Einkünfte ist eine Erklärung abzugeben. Es
können, insbesondere bei ausländischen Ein-
künften, auch andere Nachweise über das
Einkommen oder Teile desselben gefordert
werden.

Der Nachweis des Vermögens der zur Vermögen-
steuer veranlagten Personen ist durch Vorlage des
zuletzt zugestellten Steuerbescheides zu erbringen.
Personen, die im Inland im Sinne des Vermögen-
steuergesetzes 1954, BGBl. Nr. 192, in der gelten-
den Fassung nicht oder nur beschränkt vermögen-
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steuerpflichtig sind, haben das ausländische Vermö-
gen der Höhe nach zu erklären. (BGBl.
Nr. 115/1982, Art. I Z 4)

(3) Abweichend von den Bestimmungen der
Abs. 1 und 2 ist für die Beurteilung der Bedürftig-
keit das zu erwartende Jahreseinkommen heranzu-
ziehen, wenn nach Ablauf des gemäß Abs. 2 maß-
gebenden Kalenderjahres durch den Tod, eine
schwere Erkrankung, die Pensionierung (Beren-
tung) eines leiblichen Elternteiles (Wahlelternteiles)
wegen Krankheit, Unfall oder Erreichung der
Altersgrenze oder ein gleichschweres, von außen
kommendes Ereignis eine wesentliche Verminde-
rung des Einkommens verursacht worden ist. Das
zu erwartende Jahreseinkommen ist aus dem nach
dem Todesfall (der Pensionierung usw.) zu erwar-
tenden Einkommen zu schätzen. (BGBl.
Nr. 115/1982, Art. I Z 4)

(4) Berufstätigen Schülern sind Beihilfen unter
der Bedingung zu gewähren, daß sie ihre berufliche
Tätigkeit nachweislich einstellen oder so weit ein-
schränken, daß die Einkommensgrenzen nicht
mehr überschritten sind. Das Einkommen aus einer
Tätigkeit, die wegen des Schulbesuches aufgegeben
wurde, ist sodann bei der Beurteilung der sozialen
Bedürftigkeit nicht mehr zu berücksichtigen. Im
Falle der Einschränkung der Berufstätigkeit ist das
nach der Einschränkung zu erwartende Einkom-
men als Grundlage für die Beurteilung der Bedürf-
tigkeit zu schätzen. Bei Aufgabe der Berufstätigkeit
ist (sind) die Lohnsteuerkarte(n) beim Schülerbei-
hilfenakt zu verwahren. (BGBl. Nr. 183/1974,
Art. I Z 2 lit. b)

(5) Die Bestimmungen der Abs. 3 und 4 sind
sinngemäß anzuwenden, wenn eines der dort
erwähnten Ereignisse auf den Ehepartner des Schü-
lers zutrifft oder wenn der Ehepartner eine Schule
besucht. (BGBl. Nr. 183/1974, Art. I Z 2 lit. b)

Einkommen

§ 4. (1) Einkommen im Sinne dieses Bundesge-
setzes ist das Einkommen gemäß § 2 Abs. 2 des
Einkommensteuergesetzes 1972 vermehrt um die in
§ 5 angeführten Beträge.

(2) Sind im Einkommen Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit enthalten, so sind bei der Ermitt-
lung des Einkommens nach Abs. 1 die Einkünfte
aus nichtselbständiger Arbeit anzusetzen, die in
dem der Antragstellung vorangegangenen Kalen-
derjahr zugeflossen sind. Eine Hinzurechnung der-
artiger Einkünfte hat auch dann zu erfolgen, wenn
zwar nicht im zuletzt veranlagten, jedoch in dem
der Antragstellung vorangegangenen Kalenderjahr
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit zugeflossen
sind.

(3) Haben Personen, deren Einkommen für die
Beurteilung der Bedürftigkeit maßgeblich ist, im
Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt oder genießen sie in Österreich auf

Grund eines völkerrechtlichen Vertrages oder auf
Grund des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 677/1977,
über die Einräumung von Privilegien und Immuni-
täten an internationale Organisationen Befreiung
von der Einkommensteuer, so ist das Einkommen
zu schätzen. § 184 der Bundesabgabenordnung,
BGBl. Nr. 194/1961, in der geltenden Fassung ist
dabei sinngemäß anzuwenden.

(4) Bei Feststellung des Einkommens haben bis
zum Höchstausmaß von insgesamt 33000 S jähr-
lich außer Betracht zu bleiben:

1. Einkünfte aus Ferialarbeit von Schülern und
Studenten;

2. Studienbeihilfen und Stipendien aller Art,
wenn die Gewährung mit keiner Verpflich-
tung zu einer Gegenleistung verbunden ist.

(5) Bei Einkommen aus Arbeitslosengeld (Not-
standshilfe) hat der 40000 S übersteigende Betrag
außer Betracht zu bleiben.

(BGBl. Nr. 115/1982, Art. I Z 5)

Hinzurechnungen

§ 5. Dem Einkommen nach § 2 Abs. 2 des Ein-
kommensteuergesetzes 1972 sind die folgenden
Beträge hinzuzurechnen:

1. Steuerfreie Bezüge gemäß § 3 Z 3 (ausgenom-
men Sachleistungen aus der gesetzlichen
Sozialversicherung, Sterbegelder aus den Ver-
sorgungs- und Unterstützungseinrichtungen
der Kammern der selbständig Erwerbstäti-
gen), Z 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 14 a, 20, 25, 31,
32 des Einkommensteuergesetzes 1972;

2. die Beträge nach den §§ 8, 10, 11, 12, 18
Abs. 1 Z 4, 24 Abs. 4, 27 Abs. 4 und 5, 31
Abs. 3, 40, 41 Abs. 3 und 104 des Einkom-
mensteuergesetzes 1972, soweit sie bei der
Ermittlung des Einkommens abgezogen wur-
den.

(BGBl. Nr. 115/1982, Art. I Z 5)

Hinzurechnungsbetrag

§ 6. Sind im Einkommen Gewinne enthalten, die
nach Durchschnittssätzen (§17 des Einkommen-
steuergesetzes 1972) ermittelt wurden, ist ein
Betrag hinzuzurechnen, der vom Bundesminister
für Unterricht und Kunst im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Finanzen, dem Bundesmi-
nister für Land- und Forstwirtschaft und dem Bun-
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie,
nach Anhörung der Bundeskammer der gewerbli-
chen Wirtschaft, der Präsidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern Österreichs, des Österrei-
chischen Arbeiterkammertages und des Österreichi-
schen Gewerkschaftsbundes, jährlich durch Ver-
ordnung festzusetzen ist. Der Betrag ist bei Ein-
künften aus Land- und Forstwirtschaft mit einem
Hundertsatz vom Einheitswert auf Grund von
Erfahrungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse
bei der jeweiligen Gruppe von Steuerpflichtigen
(§17 des Einkommensteuergesetzes 1972) festzu-
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setzen. Er hat dem durchschnittlichen Ausmaß der
Hinzurechnungsbeträge nach § 5 zu entsprechen,
das sich bei Einkommen vergleichbarer Höhe
ergibt, die nicht nach Durchschnittssätzen ermittelt
werden.

(BGBl. Nr. 115/1982, Art. I Z 5)

Vermögen

§ 7. (1) Vermögen im Sinne dieses Bundesgeset-
zes ist bei unbeschränkt Vermögensteuerpflichtigen
(§ 1 Abs. 1 Z 1 Vermögensteuergesetz 1954) das
steuerpflichtige Vermögen im Sinne des § 7 Z 1
lit. a des Vermögensteuergesetzes 1954. Bei
beschränkt Vermögensteuerpflichtigen sowie bei
Personen, die im Inland nicht vermögensteuer-
pflichtig sind, ist vom Inlandsvermögen zuzüglich
des Wertes des erklärten ausländischen Vermögens
auszugehen.

(2) Wird das Vermögen im Sinne des Abs. 1 für
den in § 9 Abs. 4 Z 1 und § 11 Abs. 5 Z 1 umschrie-
benen Personenkreis nicht nachgewiesen bezie-
hungsweise nicht glaubhaft gemacht, ist das Ver-
mögen unter sinngemäßer Anwendung des § 184
der Bundesabgabenordnung zu schätzen.

(BGBl. Nr. 115/1982, Art. I Z 5)

Günstiger Schulerfolg

§ 8. (1) Der günstige Schulerfolg ist gegeben:
1. für die Schulbeihilfe, wenn der Schüler im

Jahreszeugnis über die der besuchten Schul-
stufe jeweils vorangehende Schulstufe keinen
schlechteren Notendurchschnitt in den
Pflichtgegenständen als 2,8 hat,

2. für die Heimbeihilfe, wenn der Schüler im
Jahreszeugnis über die der besuchten Schul-
stufe jeweils vorangehende Schulstufe keinen
schlechteren Notendurchschnitt in den
Pflichtgegenständen als 3,1 hat.-

(BGBl. Nr. 183/1974, Art. I Z 4 lit. a)

(2) Beim Besuch eines Gymnasiums oder Real-
gymnasiums für Berufstätige ist der günstige Schul-
erfolg für das erste Sommerhalbjahr und das allen-
falls diesem vorangehende Winterhalbjahr gegeben,
wenn das Jahreszeugnis über die 8. Schulstufe den
Bestimmungen des Abs. 1 entspricht. In der Folge
sind für die Beurteilung des günstigen Schulerfol-
ges jeweils das Winter- und Sommerhalbjahr
zusammenzufassen, wobei der günstige Schulerfolg
durch die Ablegung der in den genannten Zeitraum
fallenden Abschlußprüfungen mit einem Noten-
durchschnitt von höchstens 3,1 und der uneinge-
schränkten Eignung zum Aufsteigen in das nächst-
folgende Winterhalbjahr erbracht wird; liegt für die
Feststellung des Schulerfolges nur eine Abschluß-
prüfung vor, so genügt deren positive Ablegung
und die uneingeschränkte Eignung zum Aufsteigen
in das nächstfolgende Winterhalbjahr. (BGBl.
Nr. 183/1974, Art. I Z 4 lit. b)

(3) Der günstige Schulerfolg für den Bezug einer
Beihilfe im ersten Jahr des Besuches einer berufsbil-
denden Schule für Berufstätige ist gegeben, wenn
das Jahreszeugnis über die 8. Schulstufe den
Bestimmungen des Abs. 1 entspricht.

(4) An den Schulen für den medizinisch-techni-
schen Fachdienst sowie an Bundeshebammenlehr-
anstalten ist der Nachweis des günstigen Schuler-
folges zu erbringen:

1. im ersten Jahr der Ausbildung durch Vorlage
eines Jahreszeugnisses über die neunte Schul-
stufe, das den Bestimmungen des Abs. 1 ent-
spricht;

2. im zweiten bzw. dritten Jahr der Ausbildung
durch Vorlage einer. Bestätigung der Schullei-
tung über die jeweils im vorangegangenen
Jahr der Ausbildung abgelegten Einzelprüfun-
gen, deren Notendurchschnitt
a) für die Schulbeihilfe nicht schlechter als

2,8,
b) für die Heimbeihilfe nicht schlechter als

3,1 sein darf;
welche Prüfungen als Einzelprüfungen zu
berücksichtigen sind, ist unter Bedachtnahme
auf die Ausbildungs- und Prüfungsvorschrif-
ten durch Verordnung festzulegen.

(BGBl. Nr. 183/1974, Art. I Z 4 lit. c)

Schulbeihilfe
§ 9. (1) Bei der Berechnung der Höhe der Schul-

beihilfe ist von einem jährlichen Grundbetrag von
9500 S auszugehen.

(2) Der Grundbetrag erhöht oder vermindert
sich nach Maßgabe des § 12.

(3) Schulbeihilfen sind jeweils auf einen vollen
Hundertschillingbetrag abzurunden oder aufzurun-
den. Hiebei werden Beträge bis einschließlich 50 S
abgerundet, Beträge über 50 S aufgerundet. Ein
Anspruch auf Schulbeihilfe besteht nicht, wenn die
gemäß Abs. 1 und 2 errechnete Schulbeihilfe,
gegebenenfalls unter Einbeziehung einer gemäß
§ 11 zustehenden Heimbeihilfe, 1000 S jährlich
unterschreitet.

(4) Ein Anspruch auf Schulbeihilfe besteht nicht,
wenn

1. das Vermögen im Sinne des § 7 der leiblichen
Eltern (Wahleltern) und des Schülers sowie
dessen Ehegatten zusammen 500000 S über-
steigt oder

2. das Vermögen gemäß Z 1 300000 S über-
steigt und die gemäß Abs. 1 und 2 ermittelte
Schulbeihilfe nicht wenigstens die Hälfte des
Grundbetrages der Schulbeihilfe gemäß
Abs. 1 zuzüglich allfälliger Erhöhungsbeträge
gemäß § 12 Abs. 2 bis 4 erreicht.

Hiebei ist im Falle des § 12 Abs. 7 nur vom Vermö-
gen jenes Elternteils (Wahlelternteils) auszugehen,
dessen Einkommen gemäß § 12 Abs. 6 zu berück-
sichtigen ist.

273



2062 179. Stück — Ausgegeben am 8. September 1983 — Nr. 455

(5) Sofern im Unterrichtsjahr nicht während
zehn Monaten Unterricht erteilt wird, gebührt die
Schulbeihilfe nur in der Höhe, die dem Verhältnis
der Zahl der Monate, in denen Unterricht erteilt
wird, zu zehn Monaten entspricht; hiebei sind
Monate, in denen der Unterricht weniger als die
Hälfte des Monats umfaßt, nicht zu berücksichti-
gen. Diese Bestimmung findet keine Anwendung,
wenn das Unterrichtsjahr nur wegen der Ablegung
einer Reife-, Befähigungs- oder Abschlußprüfung
oder einer Ferialpraxis verkürzt ist.

(BGBl. Nr. 115/1982, Art. I Z 6)

Besondere Schulbeihilfe für Schüler höherer Schu-
len für Berufstätige im Prüfungsstadium

§ 10. (1) Österreichische Staatsbürger, die eine
höhere Schule für Berufstätige besuchen und sich
zum Zweck der Vorbereitung auf die Reifeprüfung
gegen Entfall der Bezüge beurlauben lassen oder
ihre Berufstätigkeit nachweislich einstellen, haben
— unabhängig von den im § 2 festgesetzten Vor-
aussetzungen — für die der mündlichen Reifeprü-
fung unmittelbar vorangehenden sechs Monate,
während derer sie daher die Berufstätigkeit nicht
ausüben, für jeden dieser sechs Monate Anspruch
auf eine Schulbeihilfe in der Höhe des letzten
Monatsbezuges vermindert um die einbehaltenen
gesetzlichen Abzüge und die Familienbeihilfe,
höchstens jedoch in der Höhe von 4 900 S. (BGBl.
Nr. 115/1982, Art. I Z 7)

(2) Die besondere Schulbeihilfe gemäß Abs. 1
erhöht sich bei verheirateten Schülern, wenn der
Ehepartner nicht berufstätig ist, um 2 600 S, ferner
für jedes Kind, für das der Schüler kraft Gesetzes
Unterhalt leistet, um 800 S. (BGBl. Nr. 115/1982,
Art. I Z 7)

(3) Die besondere Schulbeihilfe gemäß Abs. 1
und 2 erhöht sich im Falle einer freiwilligen 'Weiter-
versicherung in der Kranken- und Pensionsversi-
cherung um den hiefür geleisteten Beitrag für die
Dauer des Anspruches gemäß Abs. 1 und 2, inso-
weit der Beitrag nicht für eine höhere Bemessungs-
grundlage geleistet wird, als es der Höhe des letz-
ten Monatsbezuges entspricht. (BGBl.
Nr. 115/1982, Art. I Z 7)

(4) Auf die nach den Abs. 1 und 2 zustehende
besondere Schulbeihilfe ist ein für den gleichen
Monat allenfalls zustehender Anspruch auf Schul-
beihilfe gemäß § 9 anzurechnen. (BGBl.
Nr. 183/1974, Art. I Z 6 lit. a.)

(5) Wird dem Schüler eine Beihilfe zum Lebens-
unterhalt gemäß § 19 Abs. 1 lit. b und § 20 Abs. 2
lit. c des Arbeitsmarktförderungsgesetzes gewährt,
so darf die Beihilfe gemäß Abs. 1 und 2 die Diffe-
renz zwischen der Beihilfe nach dem Arbeitsmarkt-
förderungsgesetz und dem letzten Monatsbezug
nicht übersteigen. (BGBl. Nr. 183/1974, Art. I Z 6
lit. b)

(6) Die besondere Schulbeihilfe gebührt nicht,
sofern das Vermögen im Sinne des § 7 dieses Bun-
desgesetzes des Schülers, bei verheirateten Schülern
dessen und des Ehepartners Vermögen, 500000 S
übersteigt. (BGBl. Nr. 115/1982, Art. I Z 8)

Heimbeihilfe

§ 11. (1) Die Heimbeihilfe gebührt Schülern, die
zum Zwecke des Schulbesuches außerhalb des
Wohnortes der Eltern wohnen, weil

1. dieser Wohnort vom Schulort so weit entfernt
ist, daß der tägliche Hin- und Rückweg nicht
zumutbar ist und die Aufnahme in eine gleich-
artige öffentliche Schule, bei der der Hin-
und Rückweg zumutbar wäre, nicht möglich
war, oder

2. sie eine Höhere Internatsschule (§ 38 des
Schulorganisationsgesetzes) besuchen oder

3. sie auf Grund des § 126 des Forstgesetzes
1975 in dem mit einer Forstfachschule ver-
bundenen Schülerheim untergebracht sind
oder

4. sie in dem mit einer Bundeshebammenlehran-
stalt verbundenen Internat untergebracht sind.

An die Stelle des Wohnortes der Eltern tritt bei
Halbwaisen der Wohnort eines Elternteiles, bei
Vollwaisen der Wohnort sonstiger Unterhaltsver-
pflichteter und bei Vollwaisen ohne Unterhaltsver-
pflichteten der eigene gewöhnliche Wohnort.

(BGBl. Nr. 230/1977, Art. I Z 11)

(2) Bei der Berechnung der Höhe der Heimbei-
hilfe ist von einem jährlichen Grundbetrag von
11 200 S auszugehen. (BGBl. Nr. 115/1982, Art. I
Z 9)

(3) Der Grundbetrag erhöht oder vermindert
sich nach Maßgabe des § 12. (BGBl. Nr. 115/1982,
Art. I Z 9)

(4) Heimbeihilfen sind jeweils auf einen vollen
Hundertschillingbetrag abzurunden oder aufzurun-
den. Hiebei werden Beträge bis einschließlich 50 S
abgerundet, Beträge über 50 S aufgerundet. Ein
Anspruch auf Heimbeihilfe besteht nicht, wenn die
gemäß Abs. 2 und 3 errechnete Heimbeihilfe,
gegebenenfalls unter Einbeziehung einer gemäß § 9
zustehenden Schulbeihilfe, 1000 S jährlich unter-
schreitet. (BGBl. Nr. 115/1982, Art. I Z 9)

(5) Ein Anspruch auf Heimbeihilfe besteht nicht,
sofern

1. das Vermögen im Sinne des § 7 der leiblichen
Eltern (Wahleltern) und des Schülers sowie
dessen Ehegatten zusammen 500000 S über-
steigt oder

2. das Vermögen gemäß Z 1 300000 S über-
steigt und die gemäß Abs. 2 und 3 ermittelte
Heimbeihilfe nicht wenigstens die Hälfte des
Grundbetrages der Heimbeihilfe gemäß
Abs. 2 zuzüglich allfälliger Erhöhungsbeträge
gemäß § 12 Abs. 2 bis 4 erreicht.

Hiebei ist im Falle des § 12 Abs. 7 nur vom Vermö-
gen jenes Elternteils (Wahlelternteils) auszugehen,
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dessen Einkommen gemäß § 12 Abs. 6 zu berück-
sichtigen ist.

(BGBl. Nr. 115/1982, Art. I Z 9)

(6) Sofern im Unterrichtsjahr nicht während
zehn Monaten Unterricht erteilt wird, gebührt die
Heimbeihilfe nur in der Höhe, die dem Verhältnis
der Zahl der Monate, in denen Unterricht erteilt
wird, zu zehn Monaten entspricht; hiebei sind
Monate, in denen der Unterricht weniger als die
Hälfte des Monats umfaßt, nicht zu berücksichti-
gen. Diese Bestimmung findet keine Anwendung,
wenn das Unterrichtsjahr nur wegen der Ablegung
einer Reife-, Befähigungs- oder Abschlußprüfung
oder einer Ferialpraxis verkürzt ist. (BGBl.
Nr. 115/1982, Art. I Z 9)

Erhöhung und Verminderung der Grundbeträge

§ 12. (1) Die Grundbeträge für die Schul- und
Heimbeihilfe erhöhen oder vermindern sich nach
Maßgabe der Abs. 2 bis 8; steht nur die Schulbei-
hilfe oder nur die Heimbeihilfe zu, erhöht bzw.
vermindert sich der jeweilige Grundbetrag nur um
die Hälfte der sich aus den Abs. 2 bis 8 ergebenden
Beträge.

(2) Die Grundbeträge für die Schul- und Heim-
beihilfe erhöhen sich um insgesamt 8000 S, wenn

1. die leiblichen Eltern (Wahleltern) des Schü-
lers verstorben sind oder

2. der Schüler eine Schule für Berufstätige
besucht und sich zur Gänze selbst erhält oder

3. der Schüler eine sonstige unter § 1 fallende
Schule besucht und sich vor Aufnahme dieses
Schulbesuches durch vier Jahre zur Gänze
selbst erhalten hat oder

4. der Schüler verheiratet ist und weder mit
einem leiblichen Elternteil (Wahlelternteil)
noch mit einem leiblichen Elternteil (Wahlel-
ternteil) seines Ehepartners im gemeinsamen
Haushalt lebt.

(3) Der Grundbetrag erhöht sich weiters um
10000 S, sofern es sich beim Schüler um ein erheb-
lich behindertes Kind im Sinne des Familienlasten-
ausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, in der gel-
tenden Fassung handelt.

(4) Der Grundbetrag erhöht sich weiters um
2 800 S, wenn der Schüler die für die Beurteilung
des günstigen Schulerfolges gemäß § 8 maßgebende
Schulstufe mit Auszeichnung im Sinne der Vor-
schriften über die Leistungsbeurteilung für eine
Schulstufe abgeschlossen hat. Der ausgezeichnete
Schulerfolg im Gymnasium oder Realgymnasium
für Berufstätige ist in gleicher Weise wie der gün-
stige Schulerfolg gemäß § 8 Abs. 2 nachzuweisen,
doch darf keine Abschlußprüfungsnote schlechter
als 3 sein, bei mehreren maßgeblichen Abschluß-
prüfungen der Notendurchschnitt 2,5 nicht über-
steigen. Ein ausgezeichneter Schulerfolg in den
Schulen für den medizinisch-technischen Fach-
dienst und den Bundeshebammenlehranstalten ist

gegeben, wenn die Prüfungsergebnisse im jeweils
vorangegangenen Jahr der Ausbildung im Sinne der
Vorschriften über die Leistungsbeurteilung für eine
Schulstufe mit „ausgezeichnet" zu bewerten sind.

(5) Die Grundbeträge für die Schul- und Heim-
beihilfe vermindern sich um

1. die gemäß Abs. 6 zu errechnende zumutbare
Unterhaltsleistung der leiblichen Eltern
(Wahleltern), sofern nicht Abs. 2 Z 2 oder 3
anzuwenden ist;

2. die 12000 S übersteigende Hälfte
a) der Bemessungsgrundlage für ein eigenes

Einkommen (einschließlich Waisenpen-
sion) des Schülers und/oder

b) der auf Grund eines Exekutionstitels
gemäß Abs. 7 bestimmten Unterhaltslei-
stung oder der tatsächlichen Unterhaltslei-
stung unter Bedachtnahme auf Unterhalts-
vorschüsse, die der Schüler erlangt hat
oder erlangen könnte (§§ 3 ff. des Unter-
haltsvorschußgesetzes, BGBl. Nr. 250/
1976, in der geltenden Fassung);

3. die gemäß Abs. 8 zu errechnende zumutbare
Unterhaltsleistung des Ehegatten des Schü-
lers.

(6) Die zumutbare Unterhaltsleistung der leibli-
chen Eltern (Wahleltern) beträgt

für die ersten 40000 S 0 vH
für die weiteren 40000 S 20 vH
für die weiteren 25000 S 25 vH
für die weiteren 25000 S 35 vH
für die weiteren 25000 S 45 vH
für die weiteren Beträge 55 vH

der Bemessungsgrundlage. Verluste gemäß § 2
Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1972 des
einen Elternteiles vermindern das Einkommen des
anderen Elternteiles nicht. Leben die leiblichen
Eltern (Wahleltern) nicht in Wohngemeinschaft, so
beträgt die zumutbare Unterhaltsleistung die
Summe der zunächst von jedem Eltern(Wahlel-
tern)teil getrennt zu berechnenden Unterhaltslei-
stungen; diese Bestimmung findet keine Anwen-
dung, wenn die Voraussetzungen des Abs. 7 zutref-
fen.

(7) Sofern die leiblichen Eltern (Wahleltern)
nicht in Wohngemeinschaft leben und ein Elternteil
(Wahlelternteil) eine auf Grund eines Exekutionsti-
tels, der gerechnet vom Zeitpunkt der Antragstel-
lung (§ 14) nicht älter als drei Jahre ist, festgelegte
Unterhaltsleistung erbringt, entfällt auf Antrag die
Berücksichtigung seines Einkommens gemäß Abs. 6
und ist bezüglich dieser Unterhaltsleistung Abs. 5
Z 2 anzuwenden. Dies gilt auch, wenn der Exeku-
tionstitel für die Unterhaltsleistung älter als drei
Jahre ist, jedoch innerhalb von drei Jahren vor der
Antragstellung eine Neufestsetzung bei Gericht
begehrt wurde. Einer Unterhaltsleistung im Sinne
des ersten Satzes ist ein Vorschuß auf Grund des
Unterhaltsvorschußgesetzes gleichzuhalten.
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(8) Als zumutbare Unterhaltsleistung des Ehegat-
ten sind 30 vH des 36000 S übersteigenden Teiles
der Bemessungsgrundlage anzusehen.

(9) Als jeweilige Bemessungsgrundlage ist das
Einkommen der leiblichen Eltern (Wahleltern), des
Schülers sowie des Ehegatten des Schülers gemäß
§§ 4 bis 6 abzüglich nachstehender Absetzbeträge
anzusehen:

1. für jede Person, für die entweder einer der
leiblichen Elternteile (Wahlelternteile) des
Schülers, er selbst oder sein Ehegatte kraft
Gesetzes Unterhalt leistet, 20000 S;

2. der Absetzbetrag gemäß Z 1 erhöht sich um
10000 S für jene Personen, die die Vorausset-
zungen des § 1 dieses Gesetzes oder des § 1
des Studienförderungsgesetzes, BGBl.
Nr. 421/1969, erfüllen, sowie um weitere
10000 S, wenn auf diese die Voraussetzungen
des § 11 Abs. 1 dieses Gesetzes bzw. des § 9
Abs. 2 lit. c des Studienförderungsgesetzes
zutreffen;

3. der Absetzbetrag gemäß Z 1 erhöht sich wei-
ters um 15000 S, sofern es sich um ein erheb-
lich behindertes Kind im Sinne des Familien-
lastenausgleichsgesetzes 1967 handelt.

Die Absetzbeträge vermindern sich um das allfäl-
lige Einkommen dieser Personen. Für den Schüler
selbst steht nur dann ein Absetzbetrag in der Höhe
von 14000 S zu, wenn er zum Zeitpunkt der
Antragstellung das 27. Lebensjahr überschritten
hat. Der zweite Elternteil (Wahlelternteil) ist jeden-
falls zu berücksichtigen. Leben die Eltern (Wahlel-
tern) nicht in Wohngemeinschaft und sind beide
kraft Gesetzes unterhaltspflichtig, so wird das Ein-
kommen jedes Elternteils um die Hälfte der obigen
Absetzbeträge vermindert; diese Bestimmung findet
im Falle des Abs. 7 bezüglich des zur Unterhaltslei-
stung Verpflichteten keine Anwendung.

(10) Erhält der Schüler neben der Schul- und
Heimbeihilfe nach diesem Gesetz ein Stipendium
oder eine Schülerbeihilfe von anderer Seite, so ist
die Schul- und Heimbeihilfe nach diesem Gesetz
soweit zu kürzen, daß die Summe der Zuwendun-
gen ohne Anrechnung des Betrages gemäß Abs. 4
die für ihn höchstmögliche Schul- und Heimbei-
hilfe um nicht mehr als 8000 S, bei Bezug nur der
Schul- oder Heimbeihilfe um nicht mehr als
4000 S übersteigt.

(BGBl. Nr. 115/1982, Art. I Z 10)

Zuständigkeit

§ 13. Zuständig ist in Beihilfenangelegenheiten
von Schülern

1. an Zentrallehranstalten (§3 Abs. 4 des Bun-
des-Schulaufsichtsgesetzes, BGBl. Nr. 240/
1962, an land- und forstwirtschaftlichen Bun-
desschulen und höheren land- und forstwirt-
schaftlichen Privatschulen sowie an Forstfach-
schulen der Bundesminister für Unterricht
und Kunst; (BGBl. Nr. 230/1977, Art. I Z 16)

2. an den nicht unter Z 1 fallenden land- und
forstwirtschaftlichen Schulen in erster Instanz
der für die Schule örtlich zuständige Landes-
hauptmann, in zweiter Instanz der Bundesmi-
nister für Unterricht und Kunst;

3. an den Schulen für den medizinisch-techni-
schen Fachdienst und an den Bundeshebam-
menlehranstalten in erster Instanz der für
diese Schule örtlich zuständige Landeshaupt-
mann, in zweiter Instanz der Bundesminister
für Gesundheit und Umweltschutz;

4. an den übrigen Schulen in erster Instanz der
für die Schule örtlich zuständige Landesschul-
rat, in zweiter Instanz der Bundesminister für
Unterricht und Kunst.

(BGBl. Nr. 183/1974, Art. I Z 9)

Anträge

§ 14. (1) Anträge auf Gewährung von Beihilfen
können jederzeit eingebracht werden.

(2) Sofern der Schüler minderjährig ist, sind die
Anträge von den Erziehungsberechtigten einzu-
bringen.

(3) Die Anträge sind zusammen mit den vorge-
schriebenen Nachweisen der Bedürftigkeit bei der
in erster Instanz zuständigen Behörde einzubrin-
gen.

(4) Unvollständige Anträge sind zur Ergänzung
zurückzustellen; bis zum Ablauf des Unterrichts-
jahres nicht ergänzte Anträge gelten als zurückge-
zogen. (BGBl. Nr. 115/1982, Art. I Z ll)

(5) Für den Antrag und die Nachweise der
Bedürftigkeit sind die von den zuständigen Bundes-
ministerien aufzulegenden Formblätter zu verwen-
den. Sofern das elterliche Einkommen maßgebend
ist und der Antrag nicht von einem Elternteil
(Wahlelternteil) gestellt wird, sind die Angaben der
Familien- und Einkommensverhältnisse von einem
Elternteil (Wahlelternteil) zu unterfertigen. Die
Angaben über Vermögensverhältnisse im Sinne die-
ses Bundesgesetzes sind von den Personen, deren
Vermögen zur Beurteilung der Bedürftigkeit heran-
zuziehen . ist, zu unterfertigen. (BGBl.
Nr. 115/1982, Art. I Z 11)

(6) Die Erfüllung der Voraussetzungen des § 2
Abs. 1 Z 3 und Abs. 2 sowie der §§ 8 und 12 Abs. 4
ist von der Leitung der Schule, die der Schüler
besucht, auf dem Antrag zu bestätigen. (BGBl.
Nr. 115/1982, Art. I Z ll)

Nachweis der Bedürftigkeit

§ 15. (1) Personen, deren Einkommen und Ver-
mögen zur Ermittlung der Bedürftigkeit nachzu-
weisen ist, haben dem Antragsteller die erforderli-
chen Nachweise an die Hand zu geben oder auf
Verlangen der Behörde die für den Anspruch auf
Beihilfen bedeutsamen Umstände offenzulegen.
(BGBl. Nr. 230/1977; Art. I Z 18)
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(2) Arbeitgeber, bezugsliquidierende und son-
stige Stellen, die Beträge im Sinne der §§ 4 und 5
anweisen, haben alle Angaben, die zur Feststellung
der Bedürftigkeit notwendig sind, binnen vier
Wochen mitzuteilen. (BGBL Nr. 115/1982, Art. I
Z 12)

(3) Die Verpflichtungen gemäß Abs. 1 und 2
können durch Verhängung von Zwangsstrafen
erzwungen werden.

(4) Offenlegungen, Meldungen und Nachweise
nach diesem Bundesgesetz müssen vollständig und
wahrheitsgetreu erfolgen.

(5) Die Abgabenbehörden haben für Personen,
deren Einkommen und Vermögen zur Beurteilung
der Bedürftigkeit im Sinne des § 3 heranzuziehen
ist, im Rahmen ihres Wirkungsbereiches im Ermitt-
lungsverfahren festgestellte und für die Abgaben-
festsetzung bedeutsame Daten über Anfrage der in
§ 13 angeführten Behörden bekanntzugeben,
sofern der Beihilfenwerber seiner Mitwirkungsver-
pflichtung im Verfahren vor den Schülerbeihilfen-
behörden nicht oder nicht ausreichend nachgekom-
men ist. Die abgabenrechtliche Geheimhaltungs-
pflicht des § 48 a der Bundesabgabenordnung gilt
sinngemäß. Die Auskunftspflicht der Abgabenbe-
hörden erstreckt sich nicht auf solche Daten, die
aus vorgelegten Abgabenbescheiden ersichtlich
sind. (BGBl. Nr. 115/1982, Art. I Z 13)

Besondere Verfahrensvorschriften

§ 16. (1) Die Beihilfen gemäß §§ 9 und 11 sind
jeweils für ein Schuljahr zu gewähren. Bei den
Schulen für den medizinisch-technischen Fach-
dienst und den Bundeshebammenlehranstalten gilt
jeweils ein Jahr der Ausbildung als Schuljahr.
(BGBl. Nr. 285/1972, Art. I Z 5; BGBl. Nr. 183/
1974, Art. I Z 10)

(2) Die Anwendung des § 57 des Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950 ist auch ohne
Vorliegen der dort angeführten Voraussetzungen
auf Verfahren auf Grund dieses Bundesgesetzes
zulässig.

(3) Ausfertigungen, die in Lochkartentechnik
oder in einem ähnlichen Verfahren hergestellt wer-
den, bedürfen weder einer Unterschrift noch einer
Beglaubigung.

(4) Berufungen gegen Bescheide, in denen das
Erlöschen und das Sinken des Anspruches auf Bei-
hilfe bei geänderter Bedürftigkeit festgestellt wird,
haben keine aufschiebende Wirkung.

(5) Wird der Bezug einer Beihilfe erschlichen, so
ist der Bescheid, mit dem sie zuerkannt wird, nich-
tig-

(6) Über Anträge in Schülerbeihilfenangelegen-
heiten ist ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber
binnen drei Monaten, zu entscheiden. (BGBl.
Nr. 285/1972, Art. I Z 6)

Ansuchen um Erhöhung von Beihilfen

§ 17. (1) Tritt während des Schuljahres, für das
um die Schulbeihilfe bzw. Heimbeihilfe angesucht
worden ist, durch den Tod, eine schwere Erkran-
kung, die Pensionierung (Berentung) eines leibli-
chen Elternteiles (Wahlelternteiles) oder des Ehe-
partners des Schülers, wegen Krankheit, Unfall
oder Erreichung der Altersgrenze oder ein gleich
schweres, von außen kommendes Ereignis, ferner
wegen Aufgabe oder Einschränkung der Berufstä-
tigkeit durch den Schüler, eine wesentliche Vermin-
derung des Einkommens ein, kann die Erhöhung
der Beihilfe beantragt werden. Bei derartigen Ansu-
chen sind die Bestimmungen des § 3 Abs. 3 und 4
sowie der §§14 bis 16 sinngemäß anzuwenden.
(BGBl. Nr. 115/1982, Art. I Z 14)

(2) Im Falle eines Anspruches auf Erhöhung der
Beihilfe gebührt je ein Zehntel der erhöhten Bei-
hilfe für jeden auf den Eintritt des maßgeblichen
Ereignisses folgenden Monat, wobei Monate, in
denen der Unterricht weniger als die Hälfte des
Monats umfaßt, nicht zu berücksichtigen sind. Für
den betreffenden Zeitraum bereits gewährte Beihil-
fen gleicher Art sind anzurechnen.

(BGBl. Nr. 183/1974, Art. I Z 11)

Auszahlung und Ausmaß der Beihilfen

§ 18. (1) Die Beihilfen sind in der für das Schul-
jahr gebührenden Höhe unverzüglich nach ihrer
Zuerkennung zu überweisen. (BGBl. Nr. 285/1972,
Art. I Z 7)

(2) Die Beihilfen gemäß §§ 9 und 11 gebühren
nur im halben Ausmaße, sofern der Schüler wäh-
rend der ersten Hälfte der im betreffenden Schul-
jahr vorgesehenen Unterrichtszeit stirbt, die öster-
reichische Staatsbürgerschaft verliert oder einen
den Beihilfenanspruch begründenden Schulbesuch
abbricht. Bricht der Schüler den Schulbesuch inner-
halb des ersten Unterrichtsmonates in einem Schul-
jahr ab, besteht kein Anspruch auf Beihilfen. Ferner
gebührt die Heimbeihilfe nur im halben Ausmaß,
sofern die Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 in der
ersten Hälfte der im betreffenden Schuljahr vorge-
sehenen Unterrichtszeit wegfallen; fallen die Vor-
aussetzungen des § 11 Abs. 1 innerhalb des ersten
Unterrichtsmonates weg, besteht kein Anspruch auf
Heimbeihilfe. (BGBl. Nr. 285/1972, Art. I Z 7)

(3) Die Beihilfen gemäß §§ 9 und 11 gebühren im
vollen Ausmaß bzw. gemäß Abs. 2 im halben Aus-
maß, sofern der Antrag bis zum Ende des auf den
Beginn des Unterrichtsjahres folgenden Dezember
eingebracht wird. In den anderen Fällen entfällt der
anteilsmäßige Anspruch für die vor der Einbrin-
gung des Antrages liegenden Monate. (BGBl.
Nr. 115/1982, Art. I Z 15)

(4) Die besondere Schulbeihilfe gemäß § 10 ist
möglichst in dem Monat auszuzahlen, für den sie
gebührt. (BGBl. Nr. 285/1972, Art. I Z 8)

(5) Die einem minderjährigen Schüler gebühren-
den Beihilfen sind dem Erziehungsberechtigten
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auszuzahlen, zu dessen Haushalt der Schüler
gehört; mit der schriftlichen Zustimmung dieses
Erziehungsberechtigten sind sie dem Schüler selbst
oder der natürlichen oder juristischen Person aus-
zuzahlen, bei der der Schüler wohnt. (BGBL
Nr. 285/1972, Art. I Z 8)

(6) (Entfällt; BGBl. Nr. 285/1972, Art. I Z 8;
BGBl. Nr. 230/1977, Art. I Z 11)

Meldungen

§ 19. Sofern ein Ansuchen um Beihilfen gemäß
§§ 9 oder 11 gestellt worden ist, sind Sachverhalte,
die eine Minderung der Beihilfe oder einen Entfall
des Anspruches auf Grund des § 18 Abs. 2, eine
Minderung der Beihilfe auf Grund des § 20 oder
eine Rückzahlung gemäß § 21 Abs. 1 Z 3 begrün-
den, unverzüglich zu melden.

(BGBl. Nr. 230/1977, Art. I Z 20)
Minderung von Beihilfen

§ 20. Wurde die Beihilfe auf Grund einer Schät-
zung gemäß §3 Abs. 3 bis 5 oder gemäß §17
wegen Aufgabe oder Einschränkung der Berufstä-
tigkeit bewilligt und wurde wieder eine Berufstätig-
keit aufgenommen oder die eingeschränkte Berufs-
tätigkeit wieder ausgeweitet, ist die Beihilfe ent-
sprechend zu mindern. § 17 Abs. 2 ist sinngemäß
anzuwenden.

(BGBl. Nr. 183/1974, Art. I Z 12)
Rückzahlung

§21.(1) Der Schüler hat die Beihilfen zurückzu-
zahlen,

1. deren Gewährung durch unvollständige oder
unwahre Angaben maßgebender Tatsachen
schuldhaft veranlaßt oder erschlichen wurde
oder

2. die wegen des Eintrittes eines Minderungs-
grundes oder wegen Nichtbestehens eines
Anspruches gemäß § 18 Abs. 2 zu viel emp-
fangen wurden oder

3. wenn Steuerbescheide nachträglich abgeän-
dert werden und danach keine oder vermin-
derte Bedürftigkeit vorliegt, insoweit die Bei-
hilfen nicht gebühren;

4. die im Fall der Berechnung der Schul- und
Heimbeihilfe auf Grund der tatsächlichen
Unterhaltsleistung im Sinne des § 12 Abs. 5
Z 2 lit. b zuviel empfangen wurden, weil
nachträglich für den betreffenden Zeitraum
eine höhere Unterhaltsleistung bezahlt wor-
den ist.

(BGBl. Nr. 285/1972, Art. I Z 11; BGBl.
Nr. 115/1982, Art. I Z 16)

(2) Im Falle eines neuen Beihilfenanspruches ist
die Rückzahlungsforderung gegen diesen aufzu-
rechnen. Ist eine Aufrechnung nicht möglich oder
tunlich, so ist Stundung bis zu einem Jahr zu
gewähren oder die Rückzahlung in Teilbeträgen zu
gestatten.

(3) Die Begünstigungen des Abs. 2 gelten nicht
für den Fall der Erschleichung. In diesem Fall sind

die empfangenen Beträge ab deren Erhalt mit 4 vH
zu verzinsen und zwei Wochen nach Rechtskraft
des Bescheides zur Rückzahlung fällig.

(4) Die gemäß § 14 Abs. 2 einen Antrag einbrin-
genden Personen haften mit dem Schüler zur unge-
teilten Hand für die Rückzahlung der Beihilfen.
Das gleiche gilt für Personen, welche durch Verlet-
zung der Offenlegungs- und Wahrheitspflicht
gemäß § 15 Abs. 4 an der Erschleichung teilgenom-
men haben.

(5) Rückzahlungsansprüche verjähren in drei
Jahren. Die Verjährung beginnt mit Ablauf des Jah-
res, in dem die letzte gesetzlich nicht gebührende
Beihilfenrate ausbezahlt wurde. Der Lauf der Ver-
jährungsfrist ist gehemmt, solange sich der Rück-
zahlungsverpflichtete im Ausland aufhält.

(6) Mit der Bestätigung der Vollstreckbarkeit
versehene Rückzahlungsbescheide sind Exekutions-
titel im Sinne des § 1 der Exekutionsordnung. Im
Exekutionsverfahren wegen der im vorigen Satz
genannten Titel wird der Bund von der Finanzpro-
kuratur vertreten, die die Eintreibung unmittelbar
beim zuständigen Gericht beantragen kann.

(BGBl. Nr. 285/1972, Art. I Z 10; BGBl.
Nr. 183/1974, Art. I Z 13)

Freiheit von Stempel- und Rechtsgebühren sowie
von Bundesverwaltungsabgaben

§ 22. Die durch dieses Bundesgesetz veranlaßten
Schriften sind von Stempel- und Rechtsgebühren
sowie von Bundesverwaltungsabgaben befreit.

(BGBl. Nr. 285/1972, Art. I Z 10; BGBl.
Nr. 183/1974, Art. I Z 14)

Strafbestimmungen
§ 23. Wer wissentlich unwahre oder unvollstän-

dige Angaben macht und dadurch eine Beihilfe
erlangt oder zu erlangen sucht und wer hiebei wis-
sentlich Hilfe leistet, macht sich einer Verwaltungs-
übertretung schuldig und wird mit einer Geldstrafe
bis zu 30000 S oder mit Arrest bis zu sechs
Wochen bestraft, falls die Tat nicht nach anderen
Bestimmungen mit strengeren Strafen bedroht ist.

(BGBl. Nr. 285/1972, Art. I Z 10; BGBl.
Nr. 183/1974, Art. I Z 15)

Schlußbestimmungen
§ 24. Mit der Vollziehung des § 1 Abs. 3 und des

§ 21 Abs. 6 erster Satz ist der Bundesminister für
Justiz, des § 21 Abs. 6 zweiter Satz und des § 22 der
Bundesminister für Finanzen, im übrigen der Bun-
desminister für Unterricht und Kunst und hinsicht-
lich der Schulen für den medizinisch-technischen
Fachdienst und der Bundeshebammenlehranstalten
der Bundesminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz betraut. (BGBl. Nr. 183/1974, Art. I Z 18)

(BGBl. Nr. 285/1972, Art. I Z 10; BGBl.
Nr. 183/1974, Art. I Z 17)

ARTIKEL III
Mit der Vollziehung des Art. I ist die Bundesre-

gierung betraut.


